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Einladung zur
Mitgliederversammlung

Donnerstag, 10. Februar 1983, 20 Uhr

Bahnhofbuffet (1. Stock)

Wir Frauen und der Steuervogt...
Referent/n: Son/a F/ury
/nöaöer/n e/'nes Treobanc/büros

Pünktlich zum Jahresanfang hat das Finanz-
amt die neue Steuererklärung verschickt. Sie
ist Frauen und Männern gleichermassen ein
Greuel. Erst muss man sie ausfüllen, später
bezahlen...
Guter Rat ist ausnahmsweise nicht teuer. Un-
sere aktuelle Veranstaltung bietet Ihnen die
Gelegenheit, eine Fachfrau ganz konkret zu
befragen. Sie können Ihr Problem (vielleicht
sind's auch mehrere) bereits im voraus schritt-
lieh formulieren (Talon auf der letzten Seite).
Ausnahmsweise werden auch anonyme Briefe
berücksichtigt.
Gehen wir fehl in der Annahme, dass Steuer-
fragen auch - gerade - Frauen auf den Nägeln
brennen? Selbstverständlich sind auch Gäste
herzlich willkommen.

Der Vorstand

GV 1983
Ende März findet unsere Generaiversamm-
lung statt. Die Einladung dazu folgt in der
nächsten «Staatsbürgerin». Anträge bitte bis
zum 1. März an unsere Präsidentin Justine
Tanner, Weinbergstrasse 85, 8006 Zürich.

Das Recht (der Frauen)
auf Arbeit
Ein Gespenst geht um in Europa und in den
USA: Arbeitslosigkeit. In den zehn Ländern der
Europäischen Gemeinschaft (EG) sind elf Mil-
lionen Menschen ohne Arbeit. Im Einzugsge-
biet der OECD (der Industriestaaten, die der
Organisation für wirtschaftliche Entwicklung
und Zusammenarbeit angehören) sind es 30
Millionen. (Diese Zahl entspricht der gesamten
werktätigen Bevölkerung Westdeutschlands
und der Schweiz.) In den USA zählte man An-
fangs Januar annähernd 12 Millionen Arbeitslo-
se und eine Arbeitslosenrate von fast 11 Pro-
zent, d.h. jeder Neunte hat keine Arbeit.

Sonderfall Schweiz
Nur die Schweiz, mit bis jetzt 0,5 Prozent Ar-
beitslosen, und Norwegen werden noch als
«vollbeschäftigte» Länder angesehen, was
sich im Hinblick auf die Weltwirtschaftslage
aber relativ schnell ändern könnte.
Alarmzeichen wegen der «konjunkturanfällige-
ren Frauenbeschäftigung» (wie es so schön
heisst und was auf deutsch bedeutet: im Ernst-
fall verlieren Frauen zuerst ihren Arbeitsplatz)
gaben jüngst die Frauenkommission des
Schweiz. Gewerkschaftsbundes und die Ofra.
Das Recht auf Arbeit solle nicht nur auf dem
Papier existieren, Frauen müssten auch wirk-
lieh ihren Beruf ausüben können. Allerdings:
ein Recht auf Arbeit haben Frauen seit alters-
her, nämlich auf die Sisyphusarbeit im Flaus-
halt, die ihnen niemand abnimmt. Was ihnen
immer wieder streitig gemacht wird, ist das
Recht auf ausserhäusliche Erwerbstätigkeit
und damit auf ökonomische Eigenständigkeit.
Doch auf diese Eigenständigkeit verzichten
Frauen in der Regel, wenn sie heiraten oder
spätestens, wenn sie Kindern kriegen, wie die
kürzlich veröffentlichten Ergebnisse einer Un-
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